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Beiblatt zur ParlamentskorrespondenzQ ................... _____ .....;;:;;. ..... ;.;;;...;-"'",;.;.;.;.,....-0-;, ...... _ Q .. _._~_ 8"November 1950(1 

der Abß. Dr. P f e i f e rl Dip101ne .. Ur ... S ehe u c 11 und Genossen 

an den Bundoskanzler, 

betref'fenddie Erlassung des im 20 Verotaatlichunessesstz verheissenen 

Entsohidigungsgesetzeso 

§ 2 des Bundesgesetzes vom 26v3~1947, BGBloNr~81, über die Ver­

staa. tlichungdGr E1 ektril1li tä tswirtsohaft (2oVerstaatli_ohungsgasetz ) besagt: 

fIFür verstaatlichte Unternehtlungen, Betriebe und Anlagen ist eine aneemessene . -
Entschädiß'Ulll! zu leis-ten; die näheren Vorschriften trifft ein besonderes 

Bundesgesetz." Dieses Entschädigunesgesetz vrurde bisher noch immer nioht er­

lassen, obwoblsohon 3 1/2 Jahro seit dem Inkrafttreten des 2.Verstaatliohuno?S~ 

gesetzes verflossen -und die in Betracht kommenden Unternehmungen zur Erzeu­

ßUDß und Verteilung elektrischer Energie schon alle verstaatlioht sind. 

Der Mangel des verheissenen Gesetzes wirkt sich auf die Enteigneten, 
• 

insbesondere die vielen betroffenen Gemeinden, sehr nachteilig auso Um über-

haupt eine Entschädigung zu bekoomenr sehen sie sioh in der Reßel genötigt, 

mit dem Enteigner einen Entsohädigunesvertra,e abzusohliessen" :Bei diesem 

_Vertragsabsohluss sind aber die Enteigneten zweifellos im Naohteil, da in 

diesem Zeitpunkt die Eigentumsübertra.gune bereits vollzocren ist und bei man­

gelnder Einigung über die Röhe der Entsohädieung infolge dos Fehlens des 

verheissenen Entsohädigunesgesetzes die Entscheidung das Gariohtes bisher 

nioht ohnewei'teres angerufen werden konnteo Bei. dieser ausgesprochenen 

Zwangslage der Entaigneten kann es leioht geschehen, dass die angebotene 

und notBe~een anßenommene Entschädigung zum Werte des enteigneten Unter­

ne~ens in einem auffalanden Missverhältnis steht und das~ der Vert~ag 

naohträglioh unter Berufune auf' § 879 Z~4 ABGB, als nichtrangefochten wirdo 

Dieser Zustand der Reohtsunsioherheit ist zweifellos für die 

Enteigneten aber auoh für die Enteißner schäd1ioh~Andersrseits ist zu 

bedenken" dass naoh Artikel 13 des Verwaltunesentlastuneseesetzes vom 

• 
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21.7.1925 die Bestimmungen dos Eiseri.b~enteienungsgesetzes über die Fest­

setzung der Entschädigung Anwendung finden, soferne die Gesetze Enteißnuneen 

zulassen und nichts anderes al1ordneno 

Die Unterzeichneten stellen daher an den Herrn Bundes~ler 

die 

Anfrage: 

-1. Ist die Bundesregierung bereit, dem Nation.a1rat in Kürze den 

Entwurf das in § 2 des 2~ Verstaatlichunu~geset3es verheissenen besonderen 

Bundesgesetzes zur Beratung und Beschlussfassune zuzuleiten? 

2. Tei!t die Bundesregierung die Ansioht i dass bis zum Inkraft­

treten dieses Entsohädieunesgosetzes tür das bei Festsetzung der Entsohädi­

euna zu beobachtende Verfahren die Bestimmungen des EisenbpJtnenteignungs­

gosetzes Anwendung finden? 

--
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